
(Übersetzung) 

ZWEITES PROTOKOLL 

ZUR ABÄNDERUNG DES AM 8. OKTOBER 1985 IN SEOUL UNTERZEICHNETEN 
ABKOMMENS ZWISCHEN DER REPUBLIK ÖSTERREICH UND DER REPUBLIK KOREA 
ZUR VERMEIDUNG DER DOPPELBESTEUERUNG UND ZUR VERHINDERUNG DER 
STEUERUMGEHUNG AUF DEM GEBIET DER STEUERN VOM EINKOMMEN UND VOM 
VERMÖGEN IN DER FASSUNG DES AM 28. MAI 2001 IN SEOUL UNTERZEICHNETEN 
PROTOKOLLS 

Die Republik Österreich und die Republik Korea (im Folgenden als „die Vertragsstaaten“ 
bezeichnet), 

Von dem Wunsche geleitet, ein Protokoll zur Abänderung des am 8. Oktober 1985 in Seoul 
unterzeichneten Abkommens zwischen der Republik Österreich und der Republik Korea zur 
Vermeidung der Doppelbesteuerung und zur Verhinderung der Steuerumgehung auf dem 
Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen1 in der Fassung des am 28. Mai 
2001 in Seoul unterzeichneten Protokolls (im Folgenden als „das Abkommen“ bezeichnet) 
abzuschließen, 

Haben Folgendes vereinbart: 

Artikel 1 

Die Präambel des Abkommens wird aufgehoben und wie folgt ersetzt: 

„Die Republik Österreich und die Republik Korea, 

von dem Wunsch geleitet, ihre wirtschaftlichen Beziehungen weiterzuentwickeln und ihre 
Zusammenarbeit in Steuersachen zu vertiefen, und 

in der Absicht, ein Abkommen zur Beseitigung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der 
Steuern vom Einkommen und vom Vermögen abzuschließen, ohne Möglichkeiten zur Nicht- 
oder Niedrigbesteuerung durch Steuerverkürzung oder -umgehung (unter anderem durch 
missbräuchliche Gestaltungen mit dem Ziel des Erhalts von in diesem Abkommen 
vorgesehenen Erleichterungen zum mittelbaren Nutzen von in Drittstaaten ansässigen 
Personen) zu schaffen, 

Haben Folgendes vereinbart:“ 

Artikel 2 

Die Absätze 4 bis 7 des Artikels 5 (Betriebsstätte) des Abkommens werden aufgehoben und 
wie folgt ersetzt: 

1 Kundgemacht in BGBl. Nr. 486/1987 idF BGBl. III Nr. 68/2002. 
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„(4) Ungeachtet der vorstehenden Bestimmungen dieses Artikels gelten nicht als 
Betriebsstätten: 

a) Einrichtungen, die ausschließlich zur Lagerung, Ausstellung oder Auslieferung von Gütern
oder Waren des Unternehmens benutzt werden;

b) Bestände von Gütern oder Waren des Unternehmens, die ausschließlich zur Lagerung,
Ausstellung oder Auslieferung unterhalten werden;

c) Bestände von Gütern oder Waren des Unternehmens, die ausschließlich zu dem Zweck
unterhalten werden, durch ein anderes Unternehmen bearbeitet oder verarbeitet zu
werden;

d) eine feste Geschäftseinrichtung, die ausschließlich zu dem Zweck unterhalten wird, für
das Unternehmen Güter oder Waren einzukaufen oder Informationen zu beschaffen;

e) eine feste Geschäftseinrichtung, die ausschließlich zu dem Zweck unterhalten wird, für
das Unternehmen andere Tätigkeiten auszuüben;

f) eine feste Geschäftseinrichtung, die ausschließlich zu dem Zweck unterhalten wird,
mehrere der unter lit. a bis e genannten Tätigkeiten auszuüben,

vorausgesetzt, dass diese Tätigkeit oder im Fall der lit. f die Gesamttätigkeit der festen 
Geschäftseinrichtung vorbereitender Art ist oder eine Hilfstätigkeit darstellt. 

(5) Absatz 4 gilt nicht für eine von einem Unternehmen genutzte oder unterhaltene feste
Geschäftseinrichtung, wenn dasselbe Unternehmen oder ein eng verbundenes Unternehmen
an demselben Ort oder an einem anderen Ort in demselben Vertragsstaat eine
Geschäftstätigkeit ausübt und

a) dieser Ort oder der andere Ort für das Unternehmen oder das eng verbundene
Unternehmen nach diesem Artikel eine Betriebsstätte darstellt, oder

b) die Gesamttätigkeit, die sich aus den von den beiden Unternehmen an demselben Ort
oder von demselben Unternehmen oder eng verbundenen Unternehmen an den beiden
Orten ausgeübten Tätigkeiten ergibt, weder vorbereitender Art ist noch eine Hilfstätigkeit
darstellt,

vorausgesetzt, dass die von den beiden Unternehmen an demselben Ort oder von demselben 
Unternehmen oder eng verbundenen Unternehmen an den beiden Orten ausgeübten 
Geschäftstätigkeiten sich ergänzende Aufgaben darstellen, die Teil eines 
zusammenhängenden Geschäftsbetriebes sind. 

(6) Ist eine Person in einem Vertragsstaat für ein Unternehmen tätig und schließt sie dabei
gewöhnlich Verträge ab oder nimmt sie gewöhnlich die führende Rolle beim Abschluss von
Verträgen ein, die regelmäßig ohne wesentliche Änderung durch das Unternehmen
abgeschlossen werden, und handelt es sich dabei um Verträge

a) im Namen des Unternehmens oder
b) zur Übertragung des Eigentums an oder zur Gewährung des Nutzungsrechts für

Vermögen, das diesem Unternehmen gehört oder für das es das Nutzungsrecht besitzt,
oder

c) zur Erbringung von Dienstleistungen durch dieses Unternehmen,
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so wird das Unternehmen ungeachtet der Absätze 1 und 2, jedoch vorbehaltlich des Absatzes 
7, so behandelt, als habe es in Bezug auf alle von dieser Person für das Unternehmen 
ausgeübten Tätigkeiten eine Betriebsstätte in diesem Staat, es sei denn, die Tätigkeiten 
dieser Person beschränken sich auf die in Absatz 4 genannten Tätigkeiten, die, würden sie 
durch eine feste Geschäftseinrichtung ausgeübt (ausgenommen eine feste 
Geschäftseinrichtung, für die Absatz 5 gilt), diese feste Geschäftseinrichtung nach Absatz 4 
nicht zu einer Betriebsstätte machten. 

(7) Absatz 6 gilt nicht, wenn die in einem Vertragsstaat für ein Unternehmen des anderen
Vertragsstaats tätige Person im erstgenannten Staat eine Geschäftstätigkeit als
unabhängiger Vertreter ausübt und im Rahmen ihrer ordentlichen Geschäftstätigkeit für das
Unternehmen tätig ist. Ist eine Person jedoch ausschließlich oder nahezu ausschließlich für
ein oder mehrere Unternehmen tätig, mit dem oder denen sie eng verbunden ist, so gilt diese
Person in Bezug auf dieses oder diese Unternehmen nicht als unabhängiger Vertreter im
Sinne dieses Absatzes.

(8) Allein dadurch, dass eine in einem Vertragsstaat ansässige Gesellschaft eine Gesellschaft
beherrscht oder von einer Gesellschaft beherrscht wird, die im anderen Vertragsstaat
ansässig ist oder dort (entweder durch eine Betriebsstätte oder auf andere Weise) ihre
Tätigkeit ausübt, wird keine der beiden Gesellschaften zur Betriebsstätte der anderen.

(9) Im Sinne dieses Artikels ist eine Person oder ein Unternehmen mit einem Unternehmen
eng verbunden, wenn allen maßgeblichen Tatsachen und Umständen zufolge die Person
oder das Unternehmen das Unternehmen beherrscht oder das Unternehmen die Person oder
das Unternehmen beherrscht oder beide von denselben Personen oder Unternehmen
beherrscht werden. In jedem Fall gilt eine Person oder ein Unternehmen als mit einem
Unternehmen eng verbunden, wenn einer der beiden mittelbar oder unmittelbar mehr als 50
vom Hundert der Eigentumsrechte am anderen (oder bei einer Gesellschaft mehr als 50 vom
Hundert der Gesamtstimmrechte und des Gesamtwerts der Anteile der Gesellschaft oder der
Eigentumsrechte an der Gesellschaft) besitzt oder wenn eine andere Person oder ein anderes
Unternehmen mittelbar oder unmittelbar mehr als 50 vom Hundert der Eigentumsrechte an
der Person und dem Unternehmen oder an den beiden Unternehmen (oder bei einer
Gesellschaft mehr als 50 vom Hundert der Gesamtstimmrechte und des Gesamtwerts der
Anteile der Gesellschaft oder der Eigentumsrechte an der Gesellschaft) besitzt.“

Artikel 3 

Der bestehende Absatz des Artikels 9 (Verbundene Unternehmen) des Abkommens wird als 
Absatz 1 nummeriert und der folgende neue Absatz 2 wird hinzugefügt: 

„(2) Werden in einem Vertragsstaat den Gewinnen eines Unternehmens dieses Staates 
Gewinne zugerechnet – und entsprechend besteuert –, mit denen ein Unternehmen des 
anderen Vertragsstaats in diesem Staat besteuert worden ist, und handelt es sich bei den 
zugerechneten Gewinnen um solche, die das Unternehmen des erstgenannten Staates erzielt 
hätte, wenn die zwischen den beiden Unternehmen vereinbarten Bedingungen die gleichen 
gewesen wären, die unabhängige Unternehmen miteinander vereinbaren würden, so nimmt 
der andere Staat eine entsprechende Änderung der dort von diesen Gewinnen erhobenen 
Steuer vor. Bei dieser Änderung sind die übrigen Bestimmungen dieses Abkommens zu 
berücksichtigen; erforderlichenfalls werden die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten 
einander konsultieren.“ 
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Artikel 4 

(1) Artikel 26 (Informationsaustausch) des Abkommens wird aufgehoben und wie folgt
ersetzt:

„Artikel 26 

Informationsaustausch 

(1) Die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten tauschen die Informationen aus, die zur
Durchführung dieses Abkommens oder zur Anwendung oder Durchsetzung des
innerstaatlichen Rechts betreffend Steuern jeder Art und Bezeichnung, die für Rechnung der
Vertragsstaaten oder ihrer Gebietskörperschaften erhoben werden, voraussichtlich erheblich
sind, soweit die diesem Recht entsprechende Besteuerung nicht dem Abkommen
widerspricht. Der Informationsaustausch ist durch Artikel 1 und 2 nicht eingeschränkt.

(2) Alle Informationen, die ein Vertragsstaat nach Absatz 1 erhalten hat, sind ebenso geheim
zu halten wie die auf Grund des innerstaatlichen Rechts dieses Staates beschafften
Informationen und dürfen nur den Personen oder Behörden (einschließlich der Gerichte und
Verwaltungsbehörden) zugänglich gemacht werden, die mit der Veranlagung oder Erhebung,
der Vollstreckung oder Strafverfolgung, oder mit der Entscheidung von Rechtsmitteln
hinsichtlich der in Absatz 1 genannten Steuern oder mit der Aufsicht darüber befasst sind.
Diese Personen oder Behörden dürfen die Informationen nur für diese Zwecke verwenden.
Sie dürfen die Informationen in einem öffentlichen Gerichtsverfahren oder in einer
Gerichtsentscheidung offen legen. Ungeachtet der vorstehenden Bestimmungen kann ein
Vertragsstaat die erhaltenen Informationen für andere Zwecke verwenden, wenn solche
Informationen nach dem Recht beider Vertragsstaaten für solche andere Zwecke verwendet
werden dürfen und die zuständige Behörde desjenigen Staates, der die Informationen erteilt
hat, dieser anderen Verwendung zustimmt.

(3) Die Absätze 1 und 2 sind nicht so auszulegen, als verpflichteten sie einen Vertragsstaat,

a) Verwaltungsmaßnahmen durchzuführen, die von den Gesetzen und der
Verwaltungspraxis dieses oder des anderen Vertragsstaats abweichen;

b) Informationen zu erteilen, die nach den Gesetzen oder im üblichen Verwaltungsverfahren
dieses oder des anderen Vertragsstaats nicht beschafft werden können;

c) Informationen zu erteilen, die ein Handels-, Industrie-, Gewerbe- oder Berufsgeheimnis
oder ein Geschäftsverfahren preisgeben würden oder deren Erteilung dem Ordre public
widerspräche.

(4) Ersucht ein Vertragsstaat gemäß diesem Artikel um Informationen, so nutzt der andere
Vertragsstaat die ihm zur Verfügung stehenden Möglichkeiten zur Beschaffung der
erbetenen Informationen, selbst wenn dieser andere Staat diese Informationen für seine
eigenen steuerlichen Zwecke nicht benötigt. Die im vorhergehenden Satz enthaltene
Verpflichtung unterliegt den Beschränkungen nach Absatz 3, wobei diese jedoch nicht so
auszulegen sind, dass ein Vertragsstaat die Erteilung von Informationen nur deshalb
ablehnen kann, weil er kein innerstaatliches Interesse an solchen Informationen hat.
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(5) Absatz 3 ist in keinem Fall so auszulegen, als könne ein Vertragsstaat die Erteilung von 
Informationen nur deshalb ablehnen, weil sich die Informationen bei einer Bank, einem 
sonstigen Kreditinstitut, einem Bevollmächtigten, Vertreter oder Treuhänder befinden oder 
weil sie sich auf Eigentumsanteile an einer Person beziehen.“ 
 
(2) In Bezug auf Artikel 26 (Informationsaustausch) des Abkommens, in der gemäß Absatz 1 
dieses Artikels geänderten Fassung, besteht Einvernehmen darüber, dass 
 
a) die zuständige Behörde des ersuchenden Staates der zuständigen Behörde des ersuchten 

Staates zur Darstellung der voraussichtlichen Erheblichkeit der Auskünfte die folgenden 
Informationen zur Verfügung stellt, wenn diese ein Auskunftsersuchen gemäß dem 
Abkommen stellt: 

 
i) die Bezeichnung der Person, der die Ermittlung oder Untersuchung gilt; 
ii) eine Stellungnahme betreffend die gesuchten Auskünfte einschließlich der Art und der 

Form, in der der ersuchende Staat die Auskünfte vorzugsweise vom ersuchten Staat 
erhalten möchte; 

iii) den steuerlichen Zweck, für den um die Auskünfte ersucht wird; 
iv) die Gründe für die Annahme, dass die erbetenen Auskünfte dem ersuchten Staat 

vorliegen oder sich im Besitz oder in der Verfügungsmacht einer Person im 
Hoheitsbereich des ersuchten Staates befinden; 

v) den Namen und die Anschrift von Personen, soweit bekannt, in deren Besitz sich die 
erbetenen Auskünfte vermutlich befinden; 

vi) eine Erklärung, dass der ersuchende Staat alle ihm in seinem eigenen Gebiet zur 
Verfügung stehenden Maßnahmen zur Einholung der Auskünfte ausgeschöpft hat, 
ausgenommen solche, die unverhältnismäßig große Schwierigkeiten mit sich bringen 
würden; 

 
b) der in Artikel 26 vorgesehene Informationsaustausch nicht Maßnahmen einschließt, die 

lediglich der Beweisausforschung dienen (“fishing expeditions”); und 
 
c) zur Auslegung des Artikels 26 neben den oben angeführten Grundsätzen auch die aus den 

Kommentaren der OECD abzuleitenden Grundsätze zu berücksichtigen sind. 
 

Artikel 5 
 
Nach Artikel 26 (Informationsaustausch) des Abkommens wird der folgende neue Artikel 
hinzugefügt: 
 

„Artikel 26A 
 

Amtshilfe bei der Vollstreckung von Steuern 
 
(1) Die Vertragsstaaten leisten sich gegenseitige Amtshilfe bei der Vollstreckung von 
Abgabenansprüchen. Diese Amtshilfe ist durch Artikel 1 und 2 nicht eingeschränkt. Die 
zuständigen Behörden der Vertragsstaaten können in gegenseitigem Einvernehmen regeln, 
wie dieser Artikel durchzuführen ist. 
 
(2) Der in diesem Artikel verwendete Ausdruck „Abgabenanspruch“ bedeutet einen Betrag, 
der auf Grund von Steuern jeder Art und Bezeichnung, die für Rechnung der Vertragsstaaten 
oder einer ihrer Gebietskörperschaften erhoben werden, geschuldet wird, soweit die 
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Besteuerung diesem Abkommen oder anderen völkerrechtlichen Übereinkünften, denen die 
Vertragsstaaten beigetreten sind, nicht widerspricht, sowie mit diesem Betrag 
zusammenhängende Zinsen, verwaltungsbehördliche Geldstrafen und Kosten der 
Vollstreckung oder Sicherung. 
 
(3) Ist der Abgabenanspruch eines Vertragsstaats nach dem Recht dieses Staates 
vollstreckbar und wird er von einer Person geschuldet, die zu diesem Zeitpunkt nach dem 
Recht dieses Staates die Vollstreckung nicht verhindern kann, wird dieser Abgabenanspruch 
auf Ersuchen der zuständigen Behörde dieses Staates für die Zwecke der Vollstreckung von 
der zuständigen Behörde des anderen Vertragsstaates anerkannt. Der Abgabenanspruch 
wird vom anderen Staat nach dessen Rechtsvorschriften über die Einbringung und 
Vollstreckung seiner eigenen Steuern vollstreckt, als handele es sich bei dem 
Abgabenanspruch um einen Abgabenanspruch des anderen Staates. 
 
(4) Handelt es sich bei dem Abgabenanspruch eines Vertragsstaats um einen Anspruch, bei 
dem dieser Staat nach seinem Recht Maßnahmen zur Sicherung der Vollstreckung einleiten 
kann, wird dieser Abgabenanspruch auf Ersuchen der zuständigen Behörde dieses Staates 
zum Zwecke der Einleitung von Sicherungsmaßnahmen von der zuständigen Behörde des 
anderen Vertragsstaats anerkannt. Der andere Staat leitet nach seinen Rechtsvorschriften 
Sicherungsmaßnahmen in Bezug auf diesen Abgabenanspruch ein, als wäre der 
Abgabenanspruch ein Abgabenanspruch dieses anderen Staates, selbst wenn der 
Abgabenanspruch im Zeitpunkt der Einleitung dieser Maßnahmen im erstgenannten Staat 
nicht vollstreckbar ist oder von einer Person geschuldet wird, die berechtigt ist, die 
Vollstreckung zu verhindern. 
 
(5) Ungeachtet der Absätze 3 und 4 unterliegt ein von einem Vertragsstaat für Zwecke der 
Absätze 3 oder 4 anerkannter Abgabenanspruch als solcher in diesem Staat nicht den 
Verjährungsfristen oder den Vorschriften über die vorrangige Behandlung eines 
Abgabenanspruchs nach dem Recht dieses Staates. Ferner hat ein Abgabenanspruch, der von 
einem Vertragsstaat für Zwecke der Absätze 3 oder 4 anerkannt wurde, in diesem Staat nicht 
den Vorrang, den dieser Abgabenanspruch nach dem Recht des anderen Vertragsstaats hat. 
 
(6) Verfahren im Zusammenhang mit dem Bestehen, der Gültigkeit oder der Höhe des 
Abgabenanspruchs eines Vertragsstaats können nicht bei den Gerichten oder 
Verwaltungsbehörden des anderen Vertragsstaats eingeleitet werden. 
 
(7) Verliert der betreffende Abgabenanspruch, nachdem das Ersuchen eines Vertragsstaates 
nach den Absätzen 3 oder 4 gestellt wurde und bevor der andere Vertragsstaat den 
betreffenden Abgabenanspruch vollstreckt und an den erstgenannten Staat ausgezahlt hat, 
 
a) im Falle eines Ersuchens nach Absatz 3 seine Eigenschaft als Abgabenanspruch des 

erstgenannten Staates, der nach dem Recht dieses Staates vollstreckbar ist und von einer 
Person geschuldet wird, die zu diesem Zeitpunkt nach dem Recht dieses Staates die 
Vollstreckung nicht verhindern kann, oder 

 
b) im Falle eines Ersuchens nach Absatz 4 seine Eigenschaft als Abgabenanspruch des 

erstgenannten Staates, für den dieser Staat nach seinem Recht Maßnahmen zur 
Sicherung der Vollstreckung einleiten kann, 
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teilt die zuständige Behörde des erstgenannten Staates dies der zuständigen Behörde des 
anderen Staates unverzüglich mit und nach Wahl des anderen Staates setzt der erstgenannte 
Staat das Ersuchen entweder aus oder nimmt es zurück. 
 
(8) Dieser Artikel ist nicht so auszulegen, als verpflichte er einen Vertragsstaat 
 
a) Verwaltungsmaßnahmen durchzuführen, die von den Gesetzen und der 

Verwaltungspraxis dieses oder des anderen Vertragsstaats abweichen; 
 
b) Maßnahmen durchzuführen, die dem Ordre public widersprächen; 
 
c) Amtshilfe zu leisten, wenn der andere Vertragsstaat nicht alle angemessenen 

Maßnahmen zur Vollstreckung oder Sicherung, die nach seinen Gesetzen oder seiner 
Verwaltungspraxis möglich sind, ausgeschöpft hat; 

 
d) Amtshilfe in Fällen zu leisten, in denen der Verwaltungsaufwand für diesen Staat in einem 

eindeutigen Missverhältnis zu dem Nutzen steht, den der andere Vertragsstaat dadurch 
erlangt.“ 

 
Artikel 6 

 
1. Artikel 28 (Inkrafttreten) und Artikel 29 (Kündigung) des Abkommens werden in Artikel 29 
(Inkrafttreten) und Artikel 30 (Kündigung) umnummeriert. 
 
2. Der folgende neue Artikel 28 (Anspruch auf Vergünstigungen) wird dem Abkommen 
hinzugefügt: 
 

„Artikel 28 
 

Anspruch auf Vergünstigungen 
 
 Ungeachtet der sonstigen Bestimmungen dieses Abkommens wird eine 
Vergünstigung nach dem Abkommen nicht für bestimmte Einkünfte oder Vermögenswerte 
gewährt, wenn unter Berücksichtigung aller maßgeblichen Tatsachen und Umstände die 
Feststellung gerechtfertigt ist, dass der Erhalt dieser Vergünstigung einer der Hauptzwecke 
einer Gestaltung oder Transaktion war, die unmittelbar oder mittelbar zu dieser 
Vergünstigung geführt hat, es sei denn, es wird nachgewiesen, dass die Gewährung dieser 
Vergünstigung unter diesen Umständen mit dem Ziel und Zweck der einschlägigen 
Bestimmungen dieses Abkommens im Einklang steht.“ 
 

Artikel 7 
 
(1) Die Vertragsstaaten teilen einander auf diplomatischem Weg mit, dass alle rechtlichen 
Voraussetzungen für das Inkrafttreten dieses Protokolls abgeschlossen sind. 
 
(2) Dieses Protokoll tritt am ersten Tag des dritten Monats in Kraft, der unmittelbar dem 
Zeitpunkt des Empfanges der späteren der in Absatz 1 genannten Mitteilungen folgt. Die 
Bestimmungen des Protokolls finden Anwendung 
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a) in Bezug auf die an der Quelle einbehaltenen Steuern für Beträge, die am oder nach den 1.
Jänner des ersten Kalenderjahres zahlbar sind, das dem Jahr folgt, in dem dieses Protokoll
in Kraft tritt;

b) in Bezug auf andere Steuern für das Steuerjahr, das am oder nach dem 1. Jänner des
ersten Kalenderjahres beginnt, das dem Jahr folgt, in dem dieses Protokoll in Kraft tritt.

ZU URKUND DESSEN haben die von ihrer jeweiligen Regierung hierzu gehörig 
bevollmächtigten Unterfertigten dieses Protokoll unterzeichnet. 

GESCHEHEN zu Wien, am 14. Juni 2021, in zweifacher Ausfertigung, in englischer Sprache. 

Für die Republik Österreich: Für die Republik Korea: 

Gernot Blümel m. p.  Eui-Yong Chung m. p. 
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